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B E S C H L U S S  
 

aus der 22. Sitzung 
des Ausschusses für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und Naturschutz 

am Montag, 04.03.2024 
 

 

 
Öffentlicher Teil 
 

TOP 5 7. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungsplanes 
Nr. 4.6 „Vorhabenbezogener Bebauungsplan - Windpark „Auf dem Wolf“, Ge-
markungen Reddehausen und Schönstadt 

 XII-2024-0642 
 
Herr Vaupel verlässt den Raum um 18:34 Uhr. 
Der Bürgermeister Herr Dr. Ried erläutert den Antrag. Es wird betont, dass es für die Verwirklichung 
des Vorhabens sinnvoll ist, vorhandene Bedenken, zum Beispiel den Vogelschutz betreffend, inner-
halb des Verfahrens zu bearbeiten. 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Antrag über die Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines  Bebauungs-

plans für die Errichtung eines Windparks in den Gemarkungen Reddehausen und Schönstadt, 
wird zur Kenntnis genommen.  
 

2. Gemäß § 2 (1) BauGB beschließt die Gemeinde die 7. Änderung des Flächennutzungsplans 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4.6 „Vorhabenbezogener Bebauungsplan - 
Windpark „Auf dem Wolf“, in den Gemarkungen Reddehausen und Schönstadt. Planungsziel 
ist die Änderung der im gültigen Flächennutzungsplan ausgewiesenen „Flächen für die Land-
wirtschaft“ in eine „Sonderbaufläche Windpark“. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist 
aus dem der Beschlussvorlage beiliegenden Plan ersichtlich, der Bestandteil des Beschlusses 
ist. 
 

3. Gemäß § 2 (1) BauGB wird der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans Nr. 4.6 „Vor-
habenbezogener Bebauungsplan - Windpark „Auf dem Wolf““ gefasst. Ziel ist die Schaffung 
einer Windpark-Anlage in den Gemarkungen Reddehausen und Schönstadt. Die räumliche 
Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches ist aus dem der Beschlussvorlage beiliegenden 
Plan ersichtlich, der Bestandteil des Beschlusses ist. Der Änderungsbereich betrifft Flächen in 
der Flur 1 der Gemarkung Reddehausen und der Flure 1 und 2 der Gemarkung Schönstadt.  
 

4. Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit (Offenlage) sowie 
der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen und öffentlich bekannt zu machen.  
 

5. Mit dem Antragsteller ist in Verhandlungen hinsichtlich des Abschlusses eines städtebauli-
chen Vertrages und Durchführungsvertrags zu treten. 
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Abstimmungsergebnis: 

Zustimmung 
4 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) 
 




